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oder einer Handelsgesellschaft oder Genossenschaft steht dem Bere-
chtigten zu ausschliesslichem Gebrauche zu.
2 Wer durch den unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird,
kann auf Unterlassung der weitern Führung der Firma und bei Ver-
schulden auf Schadenersatz klagen.

Zweiunddreissigster Titel:
Die kaufmännische Buchführung

Art. 957

Wer verpflichtet ist, seine Firma in das Handelsregister eintragen zu
lassen, ist gehalten, diejenigen Bücher ordnungsmässig zu führen, die
nach Art und Umfang seines Geschäftes nötig sind, um die Vermö-
genslage des Geschäftes und die mit dem Geschäftsbetriebe zusam-
menhängenden Schuld- und Forderungsverhältnisse sowie die Be-
triebsergebnisse der einzelnen Geschäftsjahre festzustellen.

Art. 958
1 Wer zur Führung von Geschäftsbüchern verpflichtet ist, hat bei Er-
öffnung des Geschäftsbetriebes ein Inventar und eine Bilanz und auf
Schluss eines jeden Geschäftsjahres ein Inventar, eine Betriebsrech-
nung und eine Bilanz aufzustellen.
2 Inventar, Betriebsrechnung und Bilanz sind innerhalb einer dem ord-
nungsmässigen Geschäftsgang entsprechenden Frist abzuschliessen.

Art. 959

Betriebsrechnung und Jahresbilanz sind nach allgemein anerkannten
kaufmännischen Grundsätzen vollständig, klar und übersichtlich auf-
zustellen, damit die Beteiligten einen möglichst sicheren Einblick in
die wirtschaftliche Lage des Geschäftes erhalten.

Art. 960
1 Inventar, Betriebsrechnung und Bilanz sind in Landeswährung auf-
zustellen.
2 Bei ihrer Errichtung sind alle Aktiven höchstens nach dem Werte an-
zusetzen, der ihnen im Zeitpunkt, auf welchen die Bilanz errichtet
wird, für das Geschäft zukommt.
3 Vorbehalten bleiben die abweichenden Bilanzvorschriften, die für
Aktiengesellschaften, Kommanditaktiengesellschaften, Gesellschaften
mit beschränkter Haftung sowie Versicherungs- und Kreditgenossen-
schaften aufgestellt sind.
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Art. 961

Inventar, Betriebsrechnung und Bilanz sind von dem Firmainhaber,
gegebenenfalls von sämtlichen persönlich haftenden Gesellschaftern
und, wenn es sich um eine Aktiengesellschaft, Kommanditaktienge-
sellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder Genossenschaft
handelt, von den mit der Geschäftsführung betrauten Personen zu un-
terzeichnen.

Art. 962 384

1 Wer zur Führung von Geschäftsbüchern verpflichtet ist, hat diese, die
Geschäftskorrespondenz und die Buchungsbelege während zehn Jah-
ren aufzubewahren.
2 Betriebsrechnung und Bilanz sind im Original aufzubewahren; die
übrigen Geschäftsbücher können als Aufzeichnungen auf Bildträgern,
Geschäftskorrespondenz und Buchungsbelege als Aufzeichnungen auf
Bild- oder Datenträgern aufbewahrt werden, wenn die Aufzeichnungen
mit den Unterlagen übereinstimmen und jederzeit lesbar gemacht wer-
den können. Der Bundesrat kann die Voraussetzungen naher um-
schreiben.
3 Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Ablauf des Kalenderjahres,
in dem die letzten Eintragungen vorgenommen wurden, die Geschäfts-
korrespondenz ein- oder ausgegangen ist und die Buchungsbelege ent-
standen sind.
4 Aufzeichnungen auf Bild- oder Datenträgern haben die gleiche Be-
weiskraft wie die Unterlagen selbst.

Art. 963 385

1 Wer zur Führung von Geschäftsbüchern verpflichtet ist, kann bei
Streitigkeiten, die das Geschäft betreffen, angehalten werden, Ge-
schäftsbücher, Geschäftskorrespondenz und Buchungsbelege vorzule-
gen, wenn ein schutzwürdiges Interesse nachgewiesen wird und der
Richter diese Unterlagen für den Beweis als notwendig erachtet.
2 Aufzeichnungen auf Bild- oder Datenträgern sind so vorzulegen,
dass sie ohne Hilfsmittel lesbar sind.

Art. 964

Vorbehalten bleiben Strafbestimmungen über die Verletzung der
Pflicht zur Buchführung sowie zur Aufbewahrung von Geschäftsbü-
chern und Geschäftskorrespondenzen.
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